
Werbung von E-Commerce-Anbietern sind oftmals 

nicht mit den Regelungen des Wettbewerbsrechts 

vereinbar, so dass immer wieder Abmahnungen 

ausgesprochen werden. Dieses Whitepaper zeigt 

die 10 häufigsten Fehler der Produkt-und Dienst-

leistungsbewerbung auf. 

 

A. Werbung mit Testergebnissen 

Die Werbung mit Testergebnissen ist auch für On-

lineshops ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der 

erforderlichen Werbemaßnahmen. 

Hierbei werden jedoch oftmals unzulässige Dar-

stellungen vorgenommen. So ist es z.B. rechtlich 

nicht zulässig mit einem Testergebnis zu werben, 

ohne die Fundstelle des Tests anzugeben.  

 

 

 

 

Explizit für Onlineshops hat der Bundesgerichts in 

seiner Entscheidung (Urteil vom 16.Juli 2009, Az. I 

ZR 50/07) klar festgestellt, dass eines solche 

Fundstelle unmittelbar nach der Werbeaussage 

darzustellen ist oder aber über einen entsprechen-

den Sternchenhinweis dem Verbraucher die Mög-

lichkeit der Kenntnisnahme ermöglicht werden 

muss. Alternativ kann auch der Test, soweit recht-

lich durch das jeweilige Testinstitut freigegeben, 

als .pdf-Dokument zum Abruf bereitgestellt werden. 

Auch sollten z.B. nicht Produkte oder Dienstleis-

tungen mit einem Test beworben werden, ohne 

dass diese getestet wurden oder nur selektive 

Auszüge aus einem Test verwendet werden. 

Wichtig ist auch, dass die Werbung mit Testergeb-

nissen lesbar ist. 

So haben einige Gerichte (Kammergericht Berlin, 

Beschluss vom 11. Februar 2011, Az.: 5 W 17/11; 

OLG Celle, Urteil vom 24.02.2011, 13 U 172/11; 

LG Tübingen, Urteil vom 29.11.2010, 20 O 86/10) 

sich mit der Frage der Lesbarkeit von Werbeaus-

sagen mit Bezug auf Warentest zu beschäftigen 

gehabt.  

Die Wahl einer zu kleinen Schriftgröße oder eines 

Logos, das mit einer Schrift versehen und kaum 

wahrnehmbar ist, ist nach den vorgenannten neus-

ten gerichtlichen Entscheidungen wettbewerbswid-

rig. 

 

Werbung ist für E-Commerce-

Anbieter unersetzlich zur Kunden-

gewinnung. Aber auch hier bestehen 

Gefahren für Abmahnungen.  

Dieses Whitepaper nennt  

 gängige Werbeaussagen 

 mögliche Fehler 

 Praxishinweise 
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Es sollte mindestens die Schriftgröße 6 und auch 

eine klare farbliche und grafische Gestaltung ge-

wählt werden. 

Werden die rechtlichen Vorgaben der Werbung mit 

Testhinweisen eingehalten, so besteht darin keine 

Gefahr einer Abmahnung. 

 

Weiteres finden Sie in den Beiträge des Autors 

unter: 

Irreführung durch unvollständige Darstellung von 

Testergebnissen » Von Gastautor » shopbetreiber-

blog.de 

BGH entscheidet zu Werbung mit Testergebnissen 

in Online-Shops » Von Gastautor » shopbetreiber-

blog.de 

Stiftung Warentest und Co. – Fallstricke bei der 

Werbung mit Testergebnissen » shopbetreiber-

blog.de 

Werbung mit Testergebnissen muss vollständig 

und lesbar sein » shopbetreiber-blog.de 

 

B. Werbung mit Preisgegenüberstellungen 

Auch die Werbung mit Preisgegenüberstellungen 

ist bei E-Commerce-Anbietern beliebt und führt oft 

zu Abmahnungen. 

So ist es z.B. die Gegenüberstellungen mit einem 

„UVP“ rechtlich problematisch, wenn eine solche 

„unverbindliche Preisempfehlung“ gar nicht existiert 

oder diese veraltet ist. 

Ebenso ist eine solche Werbung mit einem höhe-

ren Preis unzulässig, der z.B. als "ehemaliger 

Preis", "ehemaliger Verkaufspreis", "Regulärer 

Ladenpreis" oder "Listenpreis" bezeichnet wird, 

wenn diese Preise niemals existiert haben.  

 

Gleichfalls kann es irreführend sein, mit einem 

durchgestrichenen Preis in Gegenüberstellung zum 

aktuellen Verkaufspreis zu werben, ohne dem 

Verbraucher darzustellen, woraus sich dieser Preis 

ergibt und ob es sich um den ehemaligen Ver-

kaufspreis oder einen sonstigen realen Preis han-

delt. 

 

So z.B. in einem Fall, den der Bundsgerichtshof zu 

entscheiden hatte (Urteil vom 17. März 2011, Az.I 

ZR 81/09 – Original Kanchipur). 

Dort ein Händler mit einer Preisgegenüberstellung 

geworben und den nicht durchgestrichenen Preis 

als „Einführungspreis“ bezeichnet. 

Dies sah das Gericht als intransparent an und be-

gründete dies wie folgt: 

„..Die Adressaten der Werbung können allenfalls 

vermuten, dass es sich bei jenen Preisen um die 

Preise handelt, die der Beklagte nach dem Ende 

der Verkaufsaktion für die Ware verlangen wird. 

Es erscheint aber auch nicht als fernliegend oder 

gar ausgeschlossen, dass es sich etwa um die 

Preise handeln könnte, die für die beworbenen 

Teppiche auf anderen Märkten erzielt werden, auf 

denen die Markteinführung der vom Beklagten 

beworbenen Teppichkollektion bereits gelungen ist. 

Weiterhin erscheint es als denkbar, dass es sich 

etwa um Preise handeln könnte, die für Ware ver-

gleichbarer Qualität bereits auf dem deutschen 

Markt erzielt werde…” 

 

Die Werbung mit „statt“-Preisen wird zumindest 

vom OLG Düsseldorf (Urteil v. 29.06.2010 – I-20 U 

28/10) als nicht irreführend angesehen. Das Ge-

richt sieht keine Verwirrung des Verbrauchers: 
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„..Mit der beanstandeten Werbung hat der An-

tragsgegner keine irreführende geschäftliche 

Handlung im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 UWG vor-

genommen. Die Werbung schafft keine Unklarhei-

ten über einen besonderen Preisvorteil oder den 

Preis selbst oder die Art und Weise, wie er berech-

net wird. Es ist nicht ersichtlich, dass der im Streit-

fall angesprochene Verkehr, nämlich die an Her-

renschuhen interessierten Durchschnittsverbrau-

cher, in dem durchgestrichenen Preis etwas ande-

res sehen könnte als den vom werbenden Unter-

nehmen früher geforderten Preis...“ 

Schließlich ist es unzulässig, mit einem eigenen 

durchgestrichenen Preis zu werben, wenn diese 

bereits Monate vor dem Verkaufszeitpunkt nicht 

mehr durch den E-Commerce-Anbieter gefordert 

worden ist. 

Nutzen Sie Preisgegenüberstellungen als nur 

dann, wenn diese auch inhaltlich zutreffend sind 

und dem Verbraucher alle notwendigen entschei-

dungserheblichen Informationen mitteilen. 

Weiteres finden Sie in den Beiträge des Autors 

unter: 

Fallstricke bei der Preiswerbung - Dauertiefpreis, 

Discountpreis & Co. zulässig? »  shopbetreiber-

blog.de 

 

C. Werbung mit Preisschlagworten 

Die Werbung mit sog. Preisschlagworten scheint 

bei E-Commerce-Anbietern den Eindruck zu erge-

ben, dass sich Verbraucher besonders stark von 

solchen Werbeaussagen angezogen fühlen. 

Aber auch hier kann es zu einer wettbewerbsrecht-

lichen Abmahnung kommen, wenn die Aussage 

nicht den Tatsachen entspricht und damit irrefüh-

rend ist. 

 

So ist z.B. unter einem „Discountpreis“ ein Preis zu 

verstehen, der das Niveau der am Markt verlang-

ten Preise deutlich unterschreitet.  

Ein „Dauertiefpreis“ ist dagegen ein Preis, der für 

einen angemessenen Zeitraum unter dem durch-

schnittlichen am Markt verlangten Preis liegt. 

Solche Aussagen zur Preisstruktur eines Online-

shops bieten sich als nur dann an, wenn deren 

Inhalt zutreffend ist. 

 

Weiteres finden Sie in dem Beitrag des Autors 

unter: 

Fallstricke bei der Preiswerbung - Dauertiefpreis, 

Discountpreis & Co. zulässig? »  shopbetreiber-

blog.de 

 

D. Alleinstellungs- und Spitzenstellungswer-

bung 

Auch die Werbung für das eigene Online-Angebot 

mit Superlativen ist oftmals ein Angriffspunkt für 

Mitbewerber zum Ausspruch einer Abmahnung, 

ohne dass dies bei der Schaltung der Werbeaus-

sage bedacht wird. 

So kann eine Aussage wie „der weltgrößte Anbie-

ter für Notebooks“ oder „ Der beste Onlineshop für 

Schuhe“ als unzulässige Werbung erfasst werden, 

wenn diese Aussagen unzutreffend sind.  

Der Anbieter gibt seinem Angebot eine Größe, die 

dieses nachweislich nicht hat. Dadurch kann der 

Verbraucher in seiner Entscheidung unredlich be-

einflusst werden. 

Solche Aussagen sollten zur Vermeidung eines 

Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht also mög-

lichst nur dann getätigt werden, wenn der Inhalt 

ggf. auch nachgewiesen werden kann. 
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Weiteres finden Sie in dem Beitrag des Autors 

unter: 

Unternehmensbezogene Werbung kann wettbe-

werbswidrig sein » shopbetreiber-blog.de 

 

E. Werbung mit ®-Zeichen und „TM“ 

Die Werbung von Unternehmensbezeichnungen 

oder Unternehmenslogos mit dem ®-Zeichen ist 

immer dann zulässig, wenn und soweit ein ent-

sprechender Schutz als Marke besteht. 

Besteht ein solcher Schutz nicht, so ist diese Aus-

sage irreführend. 

So eine grundlegende Entscheidung des Bundes-

gerichtshofes (Urteil vom 26. Februar 2009, Az.: I 

ZR 219/06) und z.B auch das OLG Köln (Urteil 

vom 27. November 2009, Az.: 6 U 114/09). 

Nutzen Sie das ®-Zeichen als nur dann, wenn 

auch tatsächlich eine Schutz über das Markenrecht 

besteht. 

Gleiches gilt auch für die Werbung mit der Be-

zeichnung „TM“. Dies ist die Abkürzung für „Trade 

Mark“ und betrifft nur us-amerikanische Marken, 

die nicht eingetragen sind.  

 

F. Werbung mit Selbstverständlichkeiten 

Aussage wie „2 Jahre Gewährleistung“ oder „14 

Tage Widerrufsrecht“ finden sich auf vielen Start-

seiten von Onlineshops wieder. Diese Aussagen, 

die ggf. für den Verbraucher kaufentscheidend sein 

mögen, stellen jedoch eine unzulässige Werbung 

mit gesetzlichen Rechten und damit mit Selbstver-

ständlichkeiten dar. Diese Aussagen sind immer  

irreführend, da sie nur die Rechte wiedergeben, die 

dem Verbraucher nach dem Gesetz eh zustehen.  

 

Solche Aussagen vor allem auf der Startseite und 

in sonstiger hervorgehobener Darstellung begrün-

den das Potential für eine Abmahnung. 

Es geht aber noch einfacher: 

So sieht das OLG Hamm in einer Entscheidung 

(Urteil vom 22. November 2011, Az.: 4 U 98/11) die 

Aussage „Die Versandkosten für das versicherte 

Paket betragen..“ als unzulässige geschäftliche 

Handlung an. 

Das gleiche Gericht hat in einer Entscheidung (Be-

schluss vom 20. Dezember 2010, Az.: I- 4 W 

121/10) die Werbung von Originalwaren mit einer 

„Echtheitsgarantie“ nicht als Werbnung mit Selbst-

verständlichkeiten angesehen: 

„..Die Voraussetzungen für eine Irreführung liegen 

im vorliegenden Fall nicht vor. Denn einem ver-

ständigen Verbraucher ist bekannt, dass der Ver-

käufer grundsätzlich verpflichtet ist, seine Ware als 

Originalware zu verkaufen, es sei denn, dass er die 

Ware als Nachbildung kennzeichnet. Damit hat der 

Verbraucher Kenntnis von dieser selbstverständ-

lich bestehenden Verpflichtung. Eine Irreführung 

des Verbrauchers ist insoweit also nicht möglich. 

Dementsprechend ist die Werbung der Antragstel-

lerin, mit der sie sich von Anbietern von Imitaten 

und Fälschungen, wie es sie auf dem Markt des 

Textilhandels durchaus häufig gibt, abgrenzen will, 

als zulässig einzustufen…“ 

 

Unser Tipp: 

Vermeiden Sie solche plakativen Aussagen!! 
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G. Werbung in Internsuchmaschinen I 

Die Werbung in Internetsuchmaschinen kann für 

den E-Commerce-Anbieter auch die Buchung von 

KeyWord zur Anzeige von bezahlten Werbeanzei-

gen bedeuten.  

Jedoch ist auch hier Vorsicht geboten. Der Inhalt 

solcher Werbeanzeigen darf selbst nicht unrichtig 

oder eine „dreiste Lüge“ sein. Ist dieser der Fall, so 

kann selbst eine nachträgliche Aufklärung auf der 

Startseite eines Onlineshops eine Irreführung nicht 

mehr beseitigen. So zumindest das OLG Hamm in 

einem einstweiligen Verfügungsverfahren (Urteil 

vom 04.Juni 2009. Az.: 4 U 19/09). Ob dieser An-

sicht von anderen Gerichten gefolgt wird, ist unklar 

und bis zu einer endgültigen Entscheidung durch 

den Bundesgerichtshof, sollten entsprechende 

Anzeigen durch den E-Commerce-Anbieter beson-

dere Beachtung finden. 

Achten Sie also für den Inhalt der bezahlten Wer-

beanzeigen auf die Vollständigkeit und den Inhalt. 

 

H. Werbung in Internetsuchmaschinen II 

Auch bei der Wahl der KeyWords für die Buchung 

von bezahlten Werbeanzeigen muss der E-

Commerce-Anbieter möglichst darauf achten, nicht 

die Rechte Dritter zu verletzen. 

In einer grundlegenden Entscheidung des Bundes-

gerichtshofes (Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I 

ZR 125/07) hat das höchste deutsche Gericht fol-

gendes festgelegt: 

Räumliche Trennung durch „Anzeige“ wesent-

liches Merkmal 

Die Richter machen deutlich, dass zunächst bereits 

durch die räumliche Trennung der beiden ver-

schiedenen Leistungen, zum einen die Trefferliste 

zum anderen die daneben oder darüber stehende  

 

mit „Anzeige“ deutlich gekennzeichneten AdWords-

Werbung, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal 

gegeben ist. 

„…Der Verkehr, der eine Trennung der Wer-

bung von der eigentlich nachgefragten Leistung  

 

aus dem Bereich von Presse und Rundfunk 

kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen 

in der Trefferliste und den als solche gekenn-

zeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine 

notwendige Bedingung für das Erscheinen der 

Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den 

Werbenden ist. …“ 

Dies überzeugt, da diese Grundsätze dieses Tren-

nungsgebotes zum Beispiel auch in der Print-

Werbung seit vielen Jahrzehnten ausdiskutiert ist. 

So ist auch hier in der Regel eine Werbung auch 

im redaktionellen Teil, wenn diese entsprechend 

deutlich gekennzeichnet ist, zulässig.  

AdWord darf Marke nicht und sollte Domain-

amen des Werbenden enthalten 

Der BGH präzisiert die Anforderungen weiter, in-

dem er auch in diesem Urteil noch einmal deutlich 

macht, dass es immer dann zulässig ist, eine sol-

che Anzeige zu schalten, - auch unter der Verwen-

dung des Keywords (Marke eines Dritten) - wenn 

die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst 

einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die 

von diesem angebotenen Produkte enthält und der 

angegebene Domainname auf eine andere ver-

triebliche Herkunft hinweist.   

Im Detail führt das Gericht aus: 

„…Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort 

gebuchten Begriff …als Suchwort ein, erscheint 

nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die 

Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift  
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"Anzeigen" gekennzeichneten, deutlich abgesetz-

ten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigen-

text noch der aufgeführte Link "…." enthalten einen 

Hinweis auf das eingegebene Markenwort. Der 

angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrück-

lich mit einem anderen, als solches auch erkenn-

baren Zeichen ("….") gekennzeichnet.  

Eine Verbindung zwischen dem Suchwort und der 

Anzeige in der Weise, dass das mit dem Suchwort 

übereinstimmende Zeichen auf die Herkunft der in 

der Anzeige beworbenen Produkte oder auf wirt-

schaftliche Verbindungen der Unternehmen hin-

weisen könnte, stellt der Internetnutzer auch nicht 

deshalb her, weil beim Erscheinen der Werbung 

der Suchbegriff in der Suchzeile sichtbar bleibt…“  

 

Grundsätzliches zum Thema finden Sie in folgen-

den Beiträgen der Kanzlei des Unterzeichners: 

Google AdWords – Die Revolution des Online 

Werbemarktes wird immer wahrscheinlicher » 

shopbetreiber-blog.de 

BGH legt AdWords-Frage dem EuGH vor - Gast-

beitrag eines Verfahrensbeteiligten » shopbetrei-

ber-blog.de 

Die Verwendung Marken Dritter als Keyword ist 

zulässig » shopbetreiber-blog.de  

 

I. Werbung mit Garantien 

Die Werbung mit Garantien kann für den E-

Commerce-Anbieter vielfältige rechtliche Nachteile 

ergeben.  

Zum einen kann sich die Werbung als irreführend 

herausstellen, wenn und soweit die Länge der ge-

währten Garantie auf die verkauften Produkte nicht 

anwendbar erscheint. 

 

Zum anderen werden oft Aussagen wie z.B. „ 2 

Jahre Garantie“ oder ähnlich verwendet, ohne dass 

im Rahmen der Bewerbung etwaige Garantiebe-

dingungen dargestellt werden oder solche Bedin-

gungen überhaupt existieren. 

Solche Handlungen wurden durch die Rechtspre-

chung durchweg als wettbewerbswidrig angese-

hen. 

Dies hat sich durch die Entscheidung des Bun-

desgerichtshofes (Urteil vom 14. April 2011, 

Az.: I ZR 133/09) geändert. 

Der Bundesgerichtshof sieht zumindest kein Ver-

stoß gegen § 477 BGB und damit auch das Wett-

bewerbsrecht, wenn es sich bei der Garantie-

Werbung um Werbung in einem klassischen Onli-

neshop  handelt. 

 

Auf Internetauktionsplattformen  sollte weiterhin 

nicht mit einer Garantie ohne zusätzliche Garantie-

erklärung geworben werden.  

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Hamm nach 

einer neueren Entscheidung (Urteil vom 22. No-

vember 2011, Az.: 4 U 98/11, nicht rechtskräftig) ist 

die Aussage „volle Garantie“ im Rahmen eines 

Sofort-Kaufangebotes als Garantieerklärung im 

Sinne des Gesetzes an, mit der Folge, dass alle 

Bedingungen der Garantie im Rahmen der Ange-

botsdarstellung vorzunehmen sind:  

„…Gemäß § ... 477 Abs. 1 S. ... 2 BGB muss eine 

Garantieerklärung (§ ... 443 BGB) - und hierfür 

genügt schon eine unselbstständige Garantie als 

Bestandteil eines Kaufvertrages - den Hinweis auf 

die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie 

darauf enthalten, dass diese Rechte durch die 

Garantie nicht eingeschränkt werden.  
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Ferner muss die Erklärung den Inhalt der Garantie 

und alle wesentlichen Angaben, die für deren Gel-

tendmachung erforderlich sind, insbesondere die 

Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des 

Garantieschutzes sowie Namen und Anschrift des 

Garantiegebers, enthalten.  

Diesen Anforderungen wird die vom Beklagten 

angekündigte Garantie nicht gerecht. Denn in dem 

in Rede stehenden Angebot werden dem Verbrau-

cher die danach erforderlichen Pflichtangaben 

unstreitig nicht mitgeteilt. Es wird noch nicht einmal 

deutlich, ob es sich bei der in Aussicht gestellten 

Garantie um eine eigene des Anbieters oder eine 

solche des Herstellers handeln soll.  

Die Ankündigung „Volle Garantie“ ist eine Garan-

tieerklärung i. S. d. § 477 BGB. Denn sie be-

schränkt sich nicht auf eine bloße „Werbung mit 

einer Garantie“, sondern bezieht sich auf ein kon-

kretes Verkaufsangebot des Beklagten im Internet. 

Abweichend vom übrigen Onlinehandel, wo eine 

vom Unternehmer auf seiner Internetseite ange-

priesene Ware oder Dienstleistung im Zweifel als 

bloße invitatio ad offerendum - und allein hierüber 

verhält sich das vom Beklagten zitierte Urteil des 

BGH…- nur zu Angeboten der Verbraucher einlädt, 

ist nämlich die Einstellung der Ware auf der eBay-

Webseite ein rechtsgeschäftlich bindendes Ange-

bot an den Interessenten, der dieses Angebot le-

diglich noch durch Betätigen der „Sofort-Kaufen“-

Funktion annehmen kann... Das ergibt sich schon 

aus den un-streitigen AGB des Plattformbetrei-

bers…“ 

 

Wenn Sie also mit einer Garantie werben wollen, 

so sollten die rechtlichen Vorgaben eingehalten 

werden. 

 

 

J. Werbung mit unzutreffenden Produktanga-

ben 

Schließlich finden sich unzutreffende oder fehlende 

Angaben zu den angebotenen Waren und Dienst-

leistungen. 

So werden z.B. oftmals in Onlineshops Textilien 

angeboten, ohne die entsprechenden Angaben 

nach dem Textilkennzeichnungsgesetz (TextilkG) 

zu machen oder die Angaben falsch darzustellen. 

Beides stellt einen Wettbewerbsverstoß dar. 

Gleiches gilt für die Angaben nach dem Elektroge-

setz (ElektroG).  

 

So müssen unter bestimmten Umständen durch 

den E-Commerce-Anbieter, der Waren aus dem 

Nicht-EU-Ausland importiert, eine Registrierung 

dieser Produkte erfolgen, um die Erfordernisse des 

ElektroG einzuhalten.  

Weitere Verstöße im Rahmen der Produktbe-

schreibungen und Produktdarstellungen können 

Sie zudem aus folgenden Regelungen ergeben: 

·  Einheitenverordnung 

·  Kosmetikverordnung 

·  Geräte-und Produktsicherheitsgesetz 

·  Energiekennzeichungsverordnung 

(EnVKV) 

·  ….. 

Je nach Angebot von Waren- oder Dienstleistun-

gen sollten die spezifischen rechtlichen Regelun-

gen keinesfalls missachtet werden. 
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K. Praxishinweis/Fazit 

Werbung ist für E-Commerce-Anbieter notwendig 

und unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen mit wenigen Risiken verbunden.  

 

 

Werden diese Vorgaben nicht eingehalten, so be-

steht die Gefahr für wettbewerbsrechtliche Abmah-

nungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne: 

 

Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht: 

albrecht@volke2-0.de 

Fon: 02306/75684-0 

 

Fax: 02306/75684-11 

 

Der Autor, Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht ist, wie 

alle Anwälte der Kanzlei volke2.0, ausschließlich 

auf den Gewerblichen Rechtsschutz (Wettbe-

werbs-, Marken-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster- 

und Patentrecht) im Internet und das IT-Recht spe-

zialisiert. Das Team von volke2.0 steht Ihnen gerne 

auch für weitere Fragen rund um diese Rechtsge-

biete zur Verfügung. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper lediglic h zur 

Information und Orientierung in dem entsprechenden Be-

reich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als H ilfe-

stellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte 

eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt i n An-

spruch genommen werden. Dieses Whitepaper ist nicht  

dazu gedacht, eine anwaltliche Beratung zu ersetzen . Eine 

Haftung kann daher nicht übernommen werden. 

 

 

 

 

 



 


